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A b s t r a k t e   G e f ä h r d u n g s d e l i k t e 

- Einteilungsmöglichkeit nach der Art und Weise des Zustandekommens der Gefahr  -  
 
 
Fallkonstellation:  
 
 

 
Konkrete 

Gefährlichkeitsdelikte 
 

 
Kumulationsdelikte  

 
Vorbereitungsdelikte  

 
Erläuterung:  

 
Täterverhalten  
� setzt nicht mehr steuerbare 

Situation  
� die ohne Weiteres  
� eine konkrete Gefährdung  
oder  
� eine Verletzung  
� zur Folge haben kann.  
 

 
Täterverhalten als einzelnes  
� beeinträchtigt Rechtsgüter 
     nicht 
oder 
� nicht in relevantem Maße 
� kann aber im Zusammenwir-

ken  
� mit gleichgerichteten Verhal-

tensweisen  
� zu einer Verletzung führen.  
 

 
Täterverhalten 
� setzt ein Potential 
� an welches  
� der Täter selbst 
oder  
� ein Dritter 
� verletzend 
� anknüpfen kann.   

 
Beispiel:  
 
 
 

 
§ 316 StGB  
 

 
§§ 324 ff. StGB  

 
§ 149 StGB  


